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1 Grundlage 

Die Fontanestadt Neuruppin plant die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 4.4 „Holländer 

Mühle“, um den vorgesehenen Standort zur geplanten Hauptfeuerwehrwache zu sichern. In 

der „Standortstudie NEURUPPIN WEST - Machbarkeitsuntersuchung Immissionsschutz 

Lärm“ (TÜV-Bericht Nr. EuL/21269406/02A) vom 12.05.2025 wurde die Verkehrslärmeinwir-

kungen auf den Standort sowie die Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft ausgehend 

von einer Worst-Case-Variante zur Feuerwehrwache untersucht. Dabei wurde auch die mög-

liche Umsetzung von Wohnungen im Obergeschoss zur Feuerwache geprüft. Nach aktueller 

Planung sind jedoch keine Wohnungen mehr vorgesehen, sondern nur noch Ruheräume für 

die Einsatzkräfte angedacht. 

 

Ergänzend zur Machbarkeitsstudie sollten für die geplante Feuerwehrwache im Gebiet Hol-

länder Mühle die Geräuschauswirkungen in der Nachbarschaft durch drei Gebäudevarianten 

geprüft und ggf. Lärmschutzwände zur Einhaltung der Immissionsschutzanforderungen nach 

der TA Lärm dimensioniert werden.  

 

Die zu prüfenden Gebäudeentwürfe berücksichtigen die Planungsempfehlungen aus Kapitel 

6.5.3 der Machbarkeitsuntersuchung.  

 

Die Eingangsdaten, Beurteilungs- und Berechnungsgrundlagen sind der Machbarkeitsunter-

suchung zu entnehmen.  

 

Zur Feuerwehrwache ist das Betriebsszenario in Kapitel 6.1 sowie die Emissionsansätze in 

Kapitel 6.2 beschrieben. Konkretisiert wurden die Angaben zum Parkplatz hinsichtlich des Be-

darfs von 75 Stellplätzen, wo vorher 80 Stellplätze geplant waren. Die Anzahl der Parkbewe-

gungen und damit die Emissionen des Parkplatzes sind identisch geblieben. Die Lage der 

Schallquellen wurde entsprechend den Gebäudestellungen angepasst (siehe Anhang 1).  

 

Im Folgenden ist das Betriebsszenario zur Feuerwehr sowie die Bezeichnung der Quellen zu-

sammengefasst: 

− 2 Einsätze im Tagzeitraum (6:00 – 22:00 Uhr) und 1 Einsatz in der lautesten Nacht-

stunde mit jeweils 10 Löschfahrzeugen (aufgeteilt auf 5 Fahrspuren mit jeweils Ausrü-

cken F2.1 – F2.5 und Einrücken / Rangieren in die Fahrzeughalle F3.2 – F3.5) 

− Technischer Dienst im Tagzeitraum außerhalb der Ruhezeiten (7:00 – 20:00 Uhr) mit 

3 Einsatzfahrzeugen, die auf dem Grundstück bewegt werden (Fahrt F4 und Rangieren 

F5), und der Nutzung eines Hochdruckreinigers (F7) für die Dauer von 1 Stunde  
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− Übungsdienst mit lauten Rufen der Kommandos auf der Übungsfläche (F8) von 18:00 

bis 22:00 Uhr, die Bewegung von 2 Einsatzfahrzeugen (Fahrt F4 und Rangieren F5) 

und der Betrieb eines Stromerzeugers (F6) für die Dauer von 2 Stunden 

− Parkplatz mit 75 Stellplätzen (F1) und 200 Pkw-Bewegungen im Tagzeitraum zwi-

schen 7:00 und 20:00 Uhr, 80 Pkw-Bewegungen innerhalb der Ruhezeiten (6:00 – 

7:00 Uhr, 20:00 – 22:00 Uhr) sowie 40 Pkw-Bewegungen in der lautesten Nachtstunde 

 

Die Nutzung der Sirene der Einsatzfahrzeuge wurde hier nicht untersucht und ist ggf. im Ge-

nehmigungsverfahren näher zu betrachten. Die Sirene wird zur Gefahrenabwehr bei der Ein-

fahrt in den fließenden Verkehr getätigt. Da das Grundstück am Ende des Bütower Weges und 

der Stichstraße von der B 167 liegt und nur vereinzelte Gewerbegrundstücke passiert werden, 

ist anzunehmen, dass die Sirene erst bei der Einfahrt in den Certaldo-Ring oder der B 167 

genutzt wird. In den Anwendungsbereich der TA Lärm würde Sie nur fallen, wenn Sie auf dem 

Betriebsgrundstück getätigt wird.  

 

Die gewerbliche Vorbelastung wurde vereinfacht, wie in Kapitel 6.3 der Machbarkeitsuntersu-

chung beschrieben, mit pauschalen flächenbezogenen Schallleistungspegeln berücksichtigt. 

In der Realität könnten die Emissionen je nach Art des Betriebes höher oder niedriger ausfal-

len. Entsprechend der geplanten Flächenausweisung zum Bebauungsplan Nr. 4.4 wurden die 

Flächen C1 und C4, für die nur eine potenziell zukünftige gewerbliche Nutzung berücksichtigt 

wurden, verkleinert, sodass diese außerhalb des Geltungsbereiches liegen. 

 

 

2 Beurteilung und Bewertung 

Für die nächstgelegenen schutzbedürftigen Gebäude wurden die Geräuschimmissionen durch 

die geplanten Varianten zur Feuerwehrwache für die dem Betrieb zugewandten Fassade am 

Tag (6:00 – 22:00 Uhr) und in der lautesten Nachtstunde nach der DIN ISO 9613-2 berechnet.  

 

Die prognostizierten Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft zu den drei Planungsvarian-

ten der Feuerwehrwache sind in den Abbildungen in Anhang 1 dargestellt. 

 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass bei allen drei Planungsvarianten unter Berücksich-

tigung der pauschal betrachteten gewerblichen Vorbelastung Überschreitungen der Immissi-

onsrichtwerte der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete insbesondere im Nachtzeitraum an 

der nördlich gelegenen Bebauung an der Kränzliner Straße (siehe Io 6 und teils Io 5) prognos-

tiziert werden. 
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Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags wird bei 

Variante B und C eingehalten. Lediglich bei der Planungsvariante A zur Feuerwehr wird im 

Tageszeitraum mit einem Beurteilungspegel von 56 dB(A) am Immissionsort Io 6 (Kränzliner 

Str. 21) die einzige Überschreitung aufgezeigt. Wie den Ausbreitungstabellen in Anhang 2 zu 

entnehmen ist, wirkt die Feuerwehr an diesem Immissionsort mit etwa 39 dB(A) ein und ist 

damit nicht immissionsrelevant. Die Überschreitung wird durch die pauschal berücksichtigte 

gewerbliche Vorbelastung, insbesondere der Fläche C1, hervorgerufen. Hier sei darauf hinge-

wiesen, dass derzeit die Fläche C1 noch eine Brachfläche ist und lediglich eine potenziell zu-

künftige Emission für diese Fläche angesetzt wurde. Im Rahmen der Betriebsgenehmigung 

muss der zukünftig entstehende Betrieb auf der Fläche C1 nachweisen, dass er die Immissi-

onsrichtwerte der TA Lärm einhält. Die aufgezeigte Überschreitung am Tage kann daher ver-

nachlässigt werden.  

 

Bei der Planungsvariante A werden zusätzlich in der lautesten Nachtstunde Überschreitun-

gen des Immissionsrichtwertes der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) um 

3 dB an den Immissionsorten Io 5 und Io 6 (Kränzliner Str. 19 / 21) aufgezeigt. Hauptgeräusch-

quelle stellt hier die nächtliche Parkplatznutzung zur Feuerwache mit einem Teilpegel von 40 

/ 41 dB(A) dar.  

 

Bei der Planungsvariante B ist der Parkplatz an der gleichen Stelle wie bei Variante A ange-

ordnet, sodass auch hier die nächtlichen Überschreitungen um 3-4 dB am Immissionsorten 

Io 5 und Io 6 hauptsächlich durch den Parkplatz verursacht werden. 

 

Bei der Variante C ist der Parkplatz um etwa 12 m in Richtung Süden verschoben und wird 

durch den nördlichen Baukörper größtenteils abgeschirmt. Die nächtliche Überschreitung be-

trägt hier nur noch 1 dB am Immissionsort Io 6 mit einem Teilpegel von 38 dB(A) für den Park-

platz der Feuerwehr. 

 

3 Spitzenpegel 

Nach den Vorgaben der TA Lärm dürfen vereinzelte kurzzeitige Geräuschspitzen die Immissi-

onsrichtwerte für die jeweilige Gebietskategorie um nicht mehr als 30 dB(A) tags und 20 dB(A) 

nachts überschreiten („Spitzenpegelkriterium“). 
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Bei Variante A werden die höchsten Maximalpegel von 59 dB(A) tags durch Bremsluftgeräu-

sche der Lkw am Io 1 und von 57 dB(A) nachts durch das Pkw-Türenschlagen auf dem Park-

platz am Io 5 prognostiziert. 

 

Bei Variante B werden die höchsten Maximalpegel von 60 dB(A) tags am Io 3 und von 

57 dB(A) nachts am Io 5 durch die Bremsluftgeräusche der Lkw ermittelt. 

 

Bei Variante C wird der höchste Maximalpegel von 56 dB(A) tags und nachts durch das Pkw-

Türenschlagen auf dem Parkplatz am Io 6 prognostiziert. 

 

Das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm wird an allen untersuchten Immissionsorten sicher 

eingehalten. 

 

4 Planungsempfehlung 

Aus den Berechnungsergebnissen lassen sich folgende Planungsempfehlungen für die Feu-

erwehrwache ableiten: 

• Durch die Bebauung entlang der nördlichen Grundstücksgrenze können die meisten 

Geräuschquellen der Feuerwache sehr gut abgeschirmt werden. Hier ist es bei der 

Planung schalltechnisch irrelevant, ob die Bebauung mit einer Bauhöhe von 10 m oder 

13 m umgesetzt wird. Auch eine Verlängerung in Richtung Westen ist aus schalltech-

nischer Sicht nicht notwendig. 

• Die Fahrzeughalle sollte aus schalltechnischer Sicht am besten parallel zur Planstraße 

angeordnet werden, damit die nächtlichen Einsatzfahrten bestmöglich abgeschirmt 

werden (wie bei Variante A oder C). 

• Der Parkplatz zur Feuerwehrwache sollte in größtmöglicher Entfernung zur nördlichen 

Wohnbebauung angesiedelt oder in Richtung Norden abgeschirmt (Bebauung oder 

Lärmschutzwand) werden. In Variante C ist dies bisher am besten umgesetzt, aber 

gleichwohl kann bei den anderen Varianten die Abschirmung über eine Lärmschutz-

wand erfolgen.  

 

Beispielhaft wurde für die drei Gebäudevarianten zur Feuerwehr eine 3 Meter hohe Lärm-

schutzwand im Bereich des Parkplatzes geprüft und die benötigte Länge zur Einhaltung der 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm dimensioniert. Die beste abschirmende Wirkung wird erfüllt, 

je dichter die Lärmschutzwand an der Schallquelle (hier: Parkplatz) errichtet wird. 
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In der nachfolgenden Tabelle ist die Lage und Länge einer möglichen 3 m hohen Lärmschutz-

wand für die drei Varianten aufgezeigt, mit der die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den 

Wohngebäuden in der nördlich gelegenen Kränzliner Siedlung eingehalten werden. 

 
Tabelle 1:  Mögliche Lage und Dimension einer Lärmschutzwand zu den Feuerwehrvarian-

ten 

Variante A 

 

Lärmschutzwand mit 

h = 3 m und  

l  = ca. 71 m 
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Variante B 

 

Lärmschutzwand mit 

h = 3 m und  

l  = ca. 67 m 

 

Variante C 

 

Lärmschutzwand mit 

h = 3 m und  

l  = ca. 23 m 
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Je mehr der Parkplatz durch das nördliche Plangebäude abgeschirmt wird, desto kürzer kann 

die Lärmschutzwand sein.  

 

Sofern für das Gewerbegebiet kein Gebäuderiegel parallel der Bahngleise als Lärmschutz um-

gesetzt wird, ist in Abhängigkeit von der vorgesehenen Lage der Schallquellen ggf. auf der 

gesamten Länge des Grundstücks am nördlichen Gebietsrand eine Lärmschutzwand (mit ei-

ner Höhe von bspw. 3 m) zur Abschirmung zu errichten. Die Lärmschutzwand muss ein Bau-

schalldämmmaß von mindestens 25 dB aufweisen. Bestimmte Anforderungen an den Absorp-

tionsgrad bestehen nicht. 

 

Wenn die konkrete Planung zur Feuerwache oder einer anderen Nutzung für das Gewerbege-

biet feststeht, ist die konkrete Höhe und Länge der Lärmschutzwand im Zuge des Baugeneh-

migungsverfahrens zu ermitteln.  
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Anhang 1: Schallquellenplan und Beurteilungspegel zu den 3 

Feuerwehrvarianten 

Abbildung A4. 1:  Beurteilungspegel Gewerbe mit Feuerwehr Variante A, Tag / Nacht in dB(A) 
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Abbildung A4. 2:  Beurteilungspegel Gewerbe mit Feuerwehr Variante B, Tag / Nacht in dB(A) 
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Abbildung A4. 3:  Beurteilungspegel Gewerbe mit Feuerwehr Variante C, Tag / Nacht in dB(A) 
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Anhang 2: Ausbreitungsberechnung ausgewählter Immissionsorte 

für Variante A 
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